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Gebührenordnung 
Stand: Februar 2024 
 
 
Mitgliedsarten: 
Die Satzung der TSG sieht folgende Mitgliedsarten vor: 
 
Ordentliche Mitglieder 
 
Erwachsene, aktiv Erw_A  - ist als „aktiv“ gemeldet beim VDST  
     - hat vollen Versicherungsschutz über den VDST   
     - nimmt aktiv an allen Vereinsaktivitäten teil 
     - ist gemeldet und versichert beim LSB 
 
Kinder, aktiv  Kin_A  - ist als „aktiv“ gemeldet beim VDST 
(8.-16. Lebensjahr)   - hat vollen Versicherungsschutz über den VDST 
     - nimmt aktiv an allen Vereinsaktivitäten teil 
     - ist gemeldet und versichert beim LSB 
 
Jugendliche, aktiv Jug_A  - ist als „aktiv“ gemeldet beim VDST 
(16.-18. Lebensjahr)   - hat vollen Versicherungsschutz über den VDST 
     - nimmt aktiv an allen Vereinsaktivitäten teil 
     - ist gemeldet und versichert beim LSB 
 
 
Außerordentliche Mitglieder 
 
Erwachsene, passiv Erw_P  - ist als „passiv“ gemeldet beim VDST 
     - hat keinen Versicherungsschutz über den VDST 
     - nimmt an keinen Tauch- oder Schnorchelaktivitäten teil 
     - ist gemeldet und versichert beim LSB  
 

 
Mitglieder mit zusätzlichem Status 
 
Erwachsene, ruhend Erw_RU  - ist als „passiv“ gemeldet beim VDST  
     - hat keinen Versicherungsschutz über den VDST 
     - ist nicht gemeldet beim LSB 
 
     Das Ruhen der Mitgliedschaft kann beantragt werden: 
     - Bei längerer Abwesenheit aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen 
     - vorübergehender Verlegung des Wohnsitzes  
 
Familie, aktiv  Fam_A  - ist als „aktiv“ gemeldet beim VDST  
     - hat vollen Versicherungsschutz über den VDST 
     - nimmt aktiv an allen Vereinsaktivitäten teil 
     - ist gemeldet und versichert beim LSB 
 
     Familienmitglieder (Kinder) sind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr  
     beitragsfreie Mitglieder des Vereins, sofern beide Elternteile als  
     aktive Mitglieder gemeldet sind.  
 
Mitglied, beitragsfrei Mgl_FR  Auf Antrag kann ein Mitglied aus besonderen Gründen von Beiträgen  
     befreit werden. Das Fortbestehen der Gründe ist in regelmäßigen  
     Abständen zu prüfen.  
 
Mitglied, ermäßigt Erw_ER  Auf Antrag kann der Aufnahmebeitrag für ein Mitglied ermäßigt werden.  
     Voraussetzung hierfür ist, dass es sich bei diesem um einen  
     Auszubildenden, Schüler oder Studenten handelt.  
     Ein entsprechender Nachweis ist beizubringen  
 
Ehrenmitglied  Erw_EHR Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt lt. Satzung durch  
     die Mitgliederversammlung.  
     Ein Ehrenmitglied kann „aktiv“ oder „passiv“ gemeldet sein. 
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Beitragsstruktur: 
Stand: Januar 2022 
 
 
 
      Jahresbeitrag 
      ___________________________________________ 
 
Ordentliche Mitglieder 

 
Erwachsene, aktiv Erw_A   130,00 Euro 

 
Kinder, aktiv  Kin_A   65,00 Euro bis zum 16. Lebensjahr 
 
Jugendliche, aktiv Jug_A   72,00 Euro ab dem 16. Lebensjahr 
 

 
 
Außerordentliche Mitglieder 
 
Erwachsene, passiv Erw_P   72,00  Euro 

 
 
 
Mitglieder mit zusätzlichem Status 
 
Erwachsene, ruhend Erw_RU   20,00 Euro     
 
Familie, aktiv  Fam_A   280,00 Euro (zwei Erwachsene, ein Kind) 

+50,00 Euro (jedes weitere Kind) 
 

Mitglied, ermäßigt Erw_ER   72,00 Euro 
 
Mitglied, beitragsfrei Mgl_FR   0,00 Euro 
 
Ehrenmitglied  Erw_EHR  Der Beitrag ist freiwillig 
 
 
 
 
Aufnahmebeitrag 
 
Der Aufnahmebeitrag ist für alle Mitglieder gleich  40,00 Euro 
und wird nur einmalig beim Vereinseintritt erhoben. 
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Ausbildungs- und Abnahmekosten 
Stand: Februar 2024 
 
 
Frühschwimmer (Seepferdchen)   Kosten: Urkunde und Abzeichen 
für Nichtmitglieder    5,00 Euro, plus Kosten Urkunden und Abzeichen 
 
Jugendschwimmabzeichen Bronze   Kosten: Urkunde und Abzeichen  
für Nichtmitglieder    5,00 Euro, plus Kosten Urkunden und Abzeichen 
 
Jugendschwimmabzeichen Silber   Kosten: Urkunde und Abzeichen  
für Nichtmitglieder    5,00 Euro, plus Kosten Urkunden und Abzeichen 
 
Jugendschwimmabzeichen Gold   Kosten: Urkunde und Abzeichen  
für Nichtmitglieder    5,00 Euro, plus Kosten Urkunden und Abzeichen 
 
Schwimmabzeichen Bronze (ab 18)   Kosten: Urkunde und Abzeichen  
für Nichtmitglieder    10,00 Euro, plus Kosten Urkunden und Abzeichen 
 
Schwimmabzeichen Silber (ab 18)   Kosten: Urkunde und Abzeichen  
für Nichtmitglieder    10,00 Euro, plus Kosten Urkunden und Abzeichen 
 
Schwimmabzeichen Gold (ab 18)   Kosten: Urkunde und Abzeichen  
für Nichtmitglieder    10,00 Euro, plus Kosten Urkunden und Abzeichen 
 
 
 
Schnorchelabzeichen Otter   10,00 Euro plus Kosten der Brevetierung 
(GDL Junior Snorkeling Basic) 
Mindestalter: 6 Jahre 
 
Schnorchelabzeichen Robbe    10,00 Euro plus Kosten der Brevetierung 
(GDL Junior Snorkeling Advanced) 
Mindestalter: 7 Jahre 
 
 
Schnuppertauchen     kostenlos 
Einblick in das Tauchen mit Gerät 
 
 
Grundtauchschein     50,00 Euro plus Kosten der Brevetierung 
(GDL Pool Diver) 
Mindestalter: 12 Jahre 
 
KTSA* Bronze     40,00 Euro plus Kosten der Brevetierung 
(GDL Junior*) 
Mindestalter: 8 Jahre 
 
KTSA** Silber      auf Anfrage 
(GDL Junior**) 
Mindestalter: 10 Jahre 
 
KTSA*** Gold      auf Anfrage 
(GDL Junior***) 
Mindestalter: 12 Jahre* 
 
 
Bei Kindern und Jugendlichen gilt grundsätzlich: 
 
–  Es muss eine Einverständniserklärung in schriftlicher Form beider Elternteile vorliegen. 
–  Bei Minderjährigen hat eine Dokumentation des Aufklärungsgespräches zu erfolgen 
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Ausbildungs- und Abnahmekosten, DTSA*/**/*** 
Stand: Februar 2024 
 
 
 
DTSA*      200,00 Euro   
(GDL* Sports Diver)    100,00  Euro bei Einstieg mit KTSA 
Mindestalter: 14 Jahre 
 
DTSA**      auf Anfrage 
(GDL** Advanced Sports Diver) 
Mindestalter: 16 Jahre 
 
DTSA***     auf Anfrage 
(GDL*** Dive Leader) 
Mindestalter: 18 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Kindern und Jugendlichen gilt grundsätzlich: 
 
–  Es muss eine Einverständniserklärung in schriftlicher Form beider Elternteile vorliegen. 

–  Bei Minderjährigen hat eine Dokumentation des Aufklärungsgespräches zu erfolgen. 
 
 
Die Gebührenordnung ist öffentlich. 


